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Bezeichnung der 

Haushaltsstelle

Soll nach dem 

Haushaltsplan 

(einschl. 

Nachtrags-

haushalt)

Anordnungs-       

soll

Mehr-

betrag

davon 

bereits 

berichtet/ 

genehmigt

noch zu 

berichten
B e g r ü n d u n g / E r l ä u t e r u n g

mit Soll-

veränderungen

€ € € € €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

00000 570000 Gemeindeorgane Repräsentationskosten 1.000,00 1.397,04 397,04 397,04 Für die Teilnahme am Stadtradeln 2020 sind Kosten von 

insgesamt 725,75 € angefallen
13000 640000 Brandschutz Versicherung der 

Feuerwehrleute

1.200,00 1.250,77 50,77 50,77 0,00 Beitrag und Umlage zur Hanseatischen Feuerwehr-

Unfallkasse Nord 

36000 600000 Heimatpflege Kosten für Veranstaltungen 1.200,00 1.595,97 395,97 395,97 0,00 Vorbereitung des Osterfeuerplatzes und Entsorgung

55000 700000 Förderung des 

Sports

Zuschüsse an Vereine 0,00 166,68 166,68 166,68 0,00 Zuschuss an den TSV Neuendeich zu den Reparaturkosten 

des Holzhauses

63000 520000 Gemeinde-

straßen

Kauf von Geräten und 

Straßenschildern

500,00 742,45 242,45 242,45 Anschaffung von Straßenschildern sowie Kosten für 

Abbau von Bänken sowie Aufstellung der Schilder

76000 652000 Dörpshus Fernmeldegebühren 500,00 570,15 70,15 70,15 Telefon- und Internetkosten 2020

79100 655000 Förderung von 

Wirtschaft und 

Verkehr

Bildung einer AktivRegion 600,00 753,20 153,20 153,20 0,00 davon 150 € Mitgliedsbeitrag an denTourismus in der Marsch 

e.V.                                                                                                          

90000 845000 Steuern, allg. 

Finanzzuweisung

en/Umlagen

Verzinsung von 

Steuererstattungen

100,00 176,00 76,00 76,00 Führt die Veranlagung einer Gewerbesteuer zu einer 

Steuererstattung, ist diese mit 0,5 % pro Monat zu 

verzinsen. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ablauf 

des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist.

91000 685000 Steuern, allg. 

Finanzzuweisung

en/Umlagen

Verzinsung des Anlagekapitals 8.800,00 8.823,41 23,41 23,41 Es handelt sich um die kalulatorische Verzinsung des 

aufgewendeten Anlagekapitals der Orstentwässerung. 

Die Verzinsung des Anlagekapitals wird im 

Gebührenhaushalt Ortsentwässerung als Einnahme 

verbucht.

Gesamt 13.900,00 15.475,67 1.575,67 766,62 809,05

809,05 Stand 31.12.2020Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 500,-- € nicht 

übersteigt. Die Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten geringfügigen über- 

und außerplanmäßigen Ausgaben zu informieren. 

Gemeinde Neuendeich

Information des Bürgermeisters

für das 2. Halbjahr 2020 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Haushalts-

stelle

H:\Umzugskiste\Dateien\902. HAUSHALT\902.1 Haushaltsausführung\902.10 Haushaltsüberschreitungen\Neuendeich\Haushaltsüberschreitungen 2020\Bericht BGM 2. Halbjahr 2020


